
Synopse Beilage 1 zur Botschaft 14.82

Gesetz über die Umsetzung der Leistungsanalyse; 1. Beratung

Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

Gesetz
über die Umsetzung der 
Leistungsanalyse

Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau,

gestützt auf § 116 
der Kantonsverfassung,

beschliesst:

I.

1. Der Erlass SAR 122.200
(Gesetz über die Einwohner-
und Objektregister sowie das 
Meldewesen [Register- und 
Meldegesetz, RMG] vom 
18. November 2008) (Stand 
1. Mai 2009) wird wie folgt ge-
ändert:

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/122.200/de
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

§  21
Zugriff und Datenbekanntgabe
a) An öffentliche Organe

1
Die kantonalen und kommu-

nalen öffentlichen Organe dür-
fen vom kantonalen Einwoh-
ner- beziehungsweise Objekt-
register diejenigen Daten abru-
fen oder sich diejenigen Muta-
tionen zustellen lassen, die sie 
zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben benötigen. Das zu-
ständige Departement teilt auf 
begründeten Antrag der öffent-
lichen Organe die Nutzungs-
berechtigungen zu.

2 Einwohnerkontrollen und die 
für die Objektverwaltung zu-
ständigen Stellen dürfen auf 
alle ihre eigene Gemeinde be-
treffenden Daten Zugriff neh-
men und diese auf eigenen 
Datenträgern speichern.

3 Besonders schützenswerte 
Personendaten dürfen nur ab-
gerufen werden, wenn dies 
durch ausdrückliche gesetzli-
che Vorschrift erlaubt ist.



- 3 -

Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

4
Landeskirchen und Kirchge-

meinden dürfen die Daten von 
Angehörigen ihrer Konfession 
abrufen oder sich die entspre-
chenden Mutationen zustellen 
lassen.

5
Der für die Erstellung von 

Statistiken zuständigen kanto-
nalen Behörde dürfen alle, 
auch besonders schützens-
werte, Personendaten im Ab-
rufverfahren bekannt gegeben 
werden, wenn die Vorausset-
zungen von § 19 IDAG einge-
halten sind.

6 Der Zugriff auf das kantonale 
Einwohner- beziehungsweise 
Objektregister ist unentgeltlich.

6 Der Zugriff auf das kantonale 
Einwohner- beziehungsweise 
Objektregister ist unentgeltlich 
für

a) Stellen der kantonalen Ver-
waltung mit Ausnahme der 
selbständigen kantonalen 
Anstalten,

b) Stellen der kommunalen 
Verwaltung mit Ausnahme 
der Gemeindeanstalten und 
der Betreibungsämter,

c) die Gerichte,

d) die Landeskirchen und 
Kirchgemeinden.
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

§  22
b) An Dritte

1 Das zuständige Departement 
kann Dritten bekanntgeben:

a) Daten über Einzelpersonen, 
deren Wohnsitz nicht be-
kannt ist,

b) Daten über nach bestimm-
ten Kriterien geordnete Per-
sonengruppen mehrerer 
Gemeinden.

2 Für die Datenbekanntgabe 
nach Absatz 1 lit. b ist § 16 
Abs. 2 IDAG analog anzuwen-
den. Im Übrigen richten sich 
die Voraussetzungen und das 
Verfahren nach den Vorschrif-
ten des IDAG.

3 Allfällige Datensperren in den 
kommunalen Einwohnerregis-
tern gelten auch für das kan-
tonale Einwohnerregister.

4 Der Regierungsrat regelt den 
Bezug von Gebühren durch 
das zuständige Departement. 
Die maximale Gebühr für eine 
Einzelauskunft beträgt Fr. 20.–
, für Listenauskünfte Fr. –.10 
pro Person, mindestens je-
doch Fr. 100.–.

4 Aufgehoben.
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

§  22a
c) Gebührenbezug

1 Der Regierungsrat regelt den 
Bezug von Gebühren durch 
das zuständige Departement. 
Die maximalen Gebühren be-
tragen:

a) Einzelauskunft Fr. 20.–

b) Listenauskünfte Fr. 10.– pro 
Person, mindestens jedoch 
Fr. 100.–,

c) Zugriff und Datenbekannt-
gabe Fr. 20'000.–.

2 Die Gebühr gemäss Absatz 1 
lit. c setzt sich aus einer 
Grund- und einer Zusatzpau-
schale zusammen, mit welcher 
die Amortisation und die Ver-
zinsung der Investitionsausga-
ben sowie die Betriebsauf-
wendungen für die Führung 
der kantonalen Datenplattform 
abgegolten wird.

2. Der Erlass SAR 165.100
(Gesetz über die Grundzüge 
des Personalrechts [Personal-
gesetz, PersG] vom 16. Mai 
2000) (Stand 1. Januar 2013) 
wird wie folgt geändert:

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/165.100/de
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

§  29a
Case Management

1 Ist abzusehen, dass eine 
Arbeitsunfähigkeit einer Mitar-
beiterin oder eines Mitarbeiters 
länger als 30 Tage dauert, 
meldet die Anstellungsbehörde
dies umgehend der zuständi-
gen Personalstelle und diese 
der Koordinationsstelle Case 
Management.

2 Arbeitsunfähige Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter können 
verpflichtet werden, sich von 
einer durch die Koordinations-
stelle Case Management be-
zeichneten externen Stelle im 
Rahmen eines Case Mana-
gements begleiten zu lassen.

3. Der Erlass SAR 171.100
(Gesetz über die Einwohner-
gemeinden [Gemeindegesetz] 
vom 19. Dezember 1978) 
(Stand 1. Januar 2014) wird 
wie folgt geändert:

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/171.100/de
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

§  47
V. Kommissionen
1. Finanzkommission

1
In jeder Gemeinde besteht 

eine Finanzkommission. Sie 
konstituiert sich selbst. Der 
Finanzkommission obliegen 
die Stellungnahme zum 
Budget, die Prüfung der Jah-
resrechnung und der Kreditab-
rechnungen sowie die Be-
handlung weiterer, von der 
Gemeindeordnung bezeichne-
ter Geschäfte, sofern diese 
nicht die Wahl einer Ge-
schäftsprüfungskommission 
vorsieht.

1
In jeder Gemeinde besteht 

eine Finanzkommission. Sie 
konstituiert sich selbst. Der 
Finanzkommission obliegen 
die Stellungnahme zum 
Budget sowie zur Aufgaben-
und Finanzplanung, die Prü-
fung der Jahresrechnung und 
der Kreditabrechnungen sowie 
die Behandlung weiterer, von 
der Gemeindeordnung be-
zeichneter Geschäfte, sofern 
diese nicht die Wahl einer Ge-
schäftsprüfungskommission 
vorsieht.

2 …

§  86a
II. Aufgaben- und Finanzplanung

1 Der Gemeinderat erstellt eine 
Aufgaben- und Finanzplanung 
für mindestens vier Jahre und 
aktualisiert diese jährlich.

2 Die Aufgaben- und Finanz-
planung ist öffentlich zugäng-
lich.

2 Die Aufgaben- und Finanz-
planung ist im Rahmen der 
Budgetgenehmigung dem zu-
ständigen Organ zur Kenntnis 
zu bringen.
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

§  92b
II. Vermögensschutz

§  92b
II. Risikominimierung und internes Kontroll-
system

1
Die Gemeinde trifft die not-

wendigen Massnahmen, um 
das Vermögen zu schützen, 
die zweckmässige Verwen-
dung der Mittel sicherzustel-
len, Fehler und Unregelmäs-
sigkeiten bei der Buchführung 
zu verhindern oder aufzude-
cken sowie die Ordnungsmäs-
sigkeit der Rechnungslegung 
und die verlässliche Berichter-
stattung zu gewährleisten.

1
Der Gemeinderat trifft die 

notwendigen Massnahmen, 
um

a) das Vermögen zu schützen,

b) die zweckmässige Verwen-
dung der Mittel zu gewähr-
leisten,

c) Fehler und Unzulänglichkei-
ten bei der Rechnungsfüh-
rung zu verhindern oder auf-
zudecken,

d) die Ordnungsmässigkeit der 
Rechnungslegung __ sicher-
zustellen.

2 Er berücksichtigt dabei die 
Risikolage und ein ausgewo-
genes Kosten-Nutzen-
Verhältnis.
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

3
Er trifft geeignete Massnah-

men, damit langfristig die Ge-
meinde gefährdende Entwick-
lungen frühzeitig erkannt wer-
den.

§  94a
Gemeinderat

1 Der Gemeinderat trägt die 
Verantwortung für die finanzi-
elle Führung der Gemeinde.

2 Er ist namentlich zuständig 
für

a) die Anlage von Geldern,

b) die Vermietung und Ver-
pachtung von Gemeindeei-
gentum,

c) die Regelung der internen 
Kontrolle und der Unter-
schriftsberechtigung,

c) Aufgehoben.

d) den Abschluss der für Be-
hörden, Mitarbeitende und 
Gemeinde erforderlichen 
Versicherungen,

e) die Aufbewahrung und Ar-
chivierung des Budgets, der 
Rechnungen, Belege, Bü-
cher und anderer Unterlagen 
des Haushalts.
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

3
Der Gemeinderat und die 

Leiterin oder der Leiter Finan-
zen bestätigen gemeinsam mit 
dem Abschluss der Jahres-
rechnung gegenüber der Fi-
nanzkommission, dass

a) alle buchungspflichtigen 
Geschäftsfälle in der vorlie-
genden Jahresrechnung er-
fasst sind,

b) sämtliche Vermögenswerte, 
Verpflichtungen, Guthaben 
und Schulden in der Bilanz 
berücksichtigt sind,

c) alle Eventualverpflichtungen, 
Bürgschaften und Beteili-
gungsverhältnisse im An-
hang zur Jahresrechnung 
aufgeführt sind,

d) alle zum Verständnis des 
Jahresergebnisses nötigen 
Informationen in den Erläute-
rungen zur Rechnung enthal-
ten sind.
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

4
Der Gemeinderat kann von 

sich aus oder auf Antrag der 
Finanzkommission zur Über-
prüfung der Rechnung in for-
meller und materieller Hinsicht 
die Einsetzung besonderer 
Revisionsstellen oder Sach-
verständiger beschliessen. 
Diese können auch für laufen-
de Kontrollaufgaben einge-
setzt werden.

5 Der Gemeinderat kann die 
Durchführung unangemeldeter 
Revisionen bei jenen Perso-
nen, die Geld verwalten, der 
Finanzkommission übertragen.

§  94d
Departement

1 Das zuständige Departement

a) vollzieht die staatliche Auf-
sicht über die kommunalen 
Haushalte,

b) stellt die Kontenpläne nach 
den Vorgaben des Konten-
rahmens des Harmonisierten 
Rechnungsmodells 2 1) auf,

                                                  
1)

Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren; Handbuch Harmonisiertes Rechnungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2
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Geltendes Recht
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rats vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

c) prüft und genehmigt die 
Budgets und Rechnungen,

c) überprüft __ die Budgets 
und Rechnungen sowie die 
Aufgaben- und Finanzpla-
nung,

d) ordnet die erforderlichen 
Massnahmen an bei man-
gelhaften und nicht ord-
nungsgemässen Budgets 
und Rechnungen sowie in 
denjenigen Fällen, in denen 
aufgrund des Budgets und 
der Aufgaben- und Finanz-
planung Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass die Einhal-
tung der Finanzierungsvor-
schriften in den Folgejahren 
nicht mehr gewährleistet ist,

e) führt in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Fachorga-
nisationen die erforderlichen 
Aus- und Weiterbildungskur-
se durch,

f) berät die kommunalen Ge-
meinwesen in allen Angele-
genheiten des Finanz- und 
Rechnungswesens,

g) erlässt die zu einer geordne-
ten Rechnungsführung not-
wendigen Weisungen.
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

2
Sämtliche Budgets und 

Rechnungen derjenigen Kör-
perschaften, die der Staats-
aufsicht unterstehen, sind 
nach Genehmigung durch die 
zuständigen Organe dem zu-
ständigen Departement zur 
Verfügung zu halten.

4. Der Erlass SAR 301.100
(Gesundheitsgesetz [GesG] 
vom 20. Januar 2009) (Stand
1. Januar 2013) wird wie folgt 
geändert:

§  3
Gemeinden

1 Die Gemeinden erfüllen allein 
oder zusammen mit anderen 
Gemeinden die ihr durch die-
ses Gesetz und seine Voll-
zugserlasse übertragenen Auf-
gaben. Sie sind darüber hin-
aus zuständig für die

a) Unterstützung des Kantons 
beim Vollzug dieses Geset-
zes,

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/301.100/de
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vom …

b) Bereitstellung eines be-
darfsgerechten Angebots im 
Bereich Mütter- und Väterbe-
ratung durch qualifiziertes 
Fachpersonal, wobei der 
Regierungsrat durch Verord-
nung den inhaltlichen Um-
fang dieses Angebots fest-
legt,

c) Organisation und Durchfüh-
rung der Pilzkontrolle unter 
Mithilfe des Kantons.

c) Aufgehoben.

2 Den Gemeinden obliegen 
Anordnung und Vollzug ge-
sundheitspolizeilicher Mass-
nahmen.

5. Der Erlass SAR 401.100
(Schulgesetz vom 
17. März 1981) (Stand 
1. Januar 2014) wird wie folgt 
geändert:

§  3
Recht auf Schulbesuch

1 Kinder und Jugendliche mit 
Aufenthalt im Kanton haben 
das Recht, diejenigen öffentli-
chen Schulen zu besuchen, 
die ihren Fähigkeiten ent-
sprechen und deren Anforde-
rungen sie erfüllen.

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/401.100/de
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

2
Die Schüler beider Ge-

schlechter haben Anspruch 
auf gleiche Bildungsmöglich-
keiten.

3
Für Kinder und Jugendliche 

mit Aufenthalt im Kanton ist 
der Unterricht an den öffentli-
chen Volksschulen unentgelt-
lich.

4
Für Schülerinnen und Schü-

ler mit Wohnsitz im Kanton ist 
der Unterricht an öffentlichen 
Mittelschulen unentgeltlich. 
Von Schülerinnen und Schü-
lern mit Wohnsitz ausserhalb 
des Kantons sowie von Studie-
renden an der aargauischen 
Maturitätsschule für Erwach-
sene wird in der Regel ein 
Schulgeld erhoben. Der Regie-
rungsrat definiert den Wohn-
sitz.

4
Aufgehoben.
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

§  23   (Stand 1.8.2014!)
Gliederung; Zusammenarbeit

1 Die Oberstufe umfasst die 
dreijährigen Typen Realschu-
le, Sekundar-schule und Be-
zirksschule sowie im dritten 
Jahr die zusätzlichen Angebo-
te Berufswahljahr, Werkjahr 
sowie Integrations- und Be-
rufsfindungsklasse Volksschu-
le. Der Grosse Rat ist befugt, 
das zusätzliche Angebot zu 
erweitern..

1 Die Oberstufe umfasst die 
dreijährigen Typen Realschu-
le, Sekundarschule und Be-
zirksschule sowie im dritten 
Jahr das zusätzliche Angebot
__ der Integrations- und Be-
rufsfindungsklasse Volksschu-
le. Der Grosse Rat ist befugt, 
das zusätzliche Angebot zu 
erweitern.

2 Die Lehrpläne und Lehrmittel 
der Schultypen sind aufeinan-
der abzustimmen. Die Zu-
sammenarbeit unter den Ty-
pen ist zu fördern.

3 Der Fächerabtausch unter 
den Lehrern ist innerhalb der 
Schultypen und typenübergrei-
fend gestattet.

§  27a
Berufswahljahr, Werkjahr, Integrations- und 
Berufsfindungsklasse Volksschule

§  27a
__Integrations- und Berufsfindungsklasse 
Volksschule

1 Das Berufswahljahr führt Ju-
gendliche durch ein gezieltes 
Unterrichtsangebot zur Be-
rufswahlreife und schafft damit 
die Voraussetzungen für eine 
berufliche Ausbildung.

1 Aufgehoben.
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

2
Das Werkjahr schafft durch 

ein vorwiegend auf praktische 
Tätigkeit ausgerichtetes Unter-
richtsangebot für Jugendliche 
aus Kleinklasse und Realschu-
le die Voraussetzungen für 
eine berufliche Ausbildung 
beziehungsweise Eingliede-
rung.

2
Aufgehoben.

3
Die Integrations- und Berufs-

findungsklasse Volksschule 
schafft durch ein auf die be-
sonderen Bedürfnisse fremd-
sprachiger Jugendlicher aus-
gerichtetes Unterrichtsangebot 
die Voraussetzungen für eine 
berufliche Ausbildung bezie-
hungsweise Eingliederung.

4 …

§  33a
Kostentragung

1 Für Schülerinnen und Schü-
ler mit Wohnsitz im Kanton ist 
der Unterricht an öffentlichen 
Mittelschulen unentgeltlich. 
Vorbehalten bleiben spezielle 
Auslagen, namentlich für die 
Anschaffung von Unterrichts-
materialien und für die Teil-
nahme an Exkursionen.
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

2
Schülerinnen und Schüler mit 

ausserkantonalem Wohnsitz 
zahlen in der Regel ein Schul-
geld, dessen Höhe der Regie-
rungsrat nach Massgabe von 
Lastenausgleichszahlungen 
durch Verordnung festlegt. 
Vorbehalten bleiben interkan-
tonale und internationale 
Schulgeldabkommen. Es gilt 
die Wohnsitzdefinition des Re-
gionalen Schulabkommens 
über die gegenseitige Auf-
nahme von Auszubildenden 
und Ausrichtung von Beiträgen 
(RSA 2009) vom 23. Novem-
ber 2007 1).

3 Studierende in den Lehrgän-
gen der Aargauischen Maturi-
tätsschule für Erwachsene 
bezahlen ein vom Regierungs-
rat durch Verordnung auf ma-
ximal Fr. 1'000.– pro Semester 
festgelegtes Studiengeld.

                                                  
1)

SAR 400.300

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/400.300/de
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
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Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

4
Der Regierungsrat kann für 

die Belegung von Freifächern 
durch Verordnung eine Kos-
tenbeteiligung der Schülerin-
nen und Schüler festlegen und 
das zuständige Departement 
ermächtigen, in Härtefällen 
sämtliche in dieser Bestim-
mung genannten Schulgelder 
ganz oder teilweise zu erlas-
sen.

§  52
Grundsatz

1 Die Gemeinden sind ver-
pflichtet, die Volksschule ein-
schliesslich der Sonderschulen 
selbst zu führen oder sich an 
einer entsprechenden Kreis-
schule zu beteiligen bezie-
hungsweise das Schulgeld für 
Kinder mit Aufenthalt auf ihrem 
Gebiet zu übernehmen.

2 Die Errichtung neuer Schulen 
und Abteilungen bedarf der 
Zustimmung des zuständigen 
Departements; es kann nach 
Anhören von Gemeinderat und 
Schulpflege die Errichtung 
neuer und die Aufhebung bis-
heriger Abteilungen anordnen.
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

3
Gemeinden und Gemeinde-

verbände, die einen Kindergar-
ten, eine Einschulungsklasse, 
eine Kleinklasse, eine unter-
stützte Regelklasse, eine 
Schule der Oberstufe oder 
eine Sonderschule führen, 
sind im Rahmen der zulässi-
gen Schülerzahlen der Abtei-
lungen verpflichtet, Kinder aus 
anderen Gemeinden, in denen 
keine solchen Schulen beste-
hen, unter den gleichen Vo-
raussetzungen aufzunehmen 
wie Kinder mit Aufenthalt in 
der Gemeinde selbst.

4 Der Regierungsrat legt den 
Rahmen fest, innerhalb des-
sen die Gemeinden unterei-
nander das Schulgeld verein-
baren können. Für die Fälle, in 
denen sich die Gemeinden 
nicht einigen können, regelt 
der Regierungsrat die Höhe 
der Schulgelder. Diese decken 
in der Regel die Vollkosten, 
mindestens jedoch die zusätz-
lichen Kosten im Einzelfall, die 
durch den Schulbesuch ent-
stehen.
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 2. April 2014

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

5
Schulen der Primarschulstufe 

können durch Beschluss des 
Grossen Rates aufgehoben 
werden, wenn die Schülerzahl 
dauernd weniger als zwölf be-
trägt.

5
Schulen der Primarschulstufe 

können durch Beschluss des 
Grossen Rats aufgehoben 
werden, wenn die Schülerzahl 
dauernd weniger als 15 be-
trägt.

6. Der Erlass SAR 411.200
(Gesetz über die Anstellung 
von Lehrpersonen [GAL] vom 
17. Dezember 2002) (Stand 
1. August 2013) wird wie folgt 
geändert:

§  32a
Case Management

1 Ist abzusehen, dass eine 
Arbeitsunfähigkeit von Schul-
leitungs- und Lehrpersonen 
länger als 30 Tage dauert, 
meldet dies die Anstellungs-
behörde umgehend dem zu-
ständigen Departement.

2 Die arbeitsunfähigen Perso-
nen können verpflichtet wer-
den, sich von einer durch das 
zuständige Departement be-
zeichneten externen Fachstel-
le im Rahmen eines Case Ma-
nagements begleiten zu las-
sen.

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/411.200/de
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Ergebnis der 1. Beratung 
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7. Der Erlass SAR 495.200
(Kulturgesetz [KG] vom 
31. März 2009) (Stand 
1. August 2013) wird wie folgt 
geändert:

§  21
Archäologische Sammlung

1
Der Kanton

a) unterhält eine archäologi-
sche Sammlung,

b) erschliesst und erforscht die 
Sammlungsobjekte,

c) vermittelt der Bevölkerung 
die Sammlung durch Aus-
stellungen, Veranstaltungen 
und Publikationen.

2 Er kann vertiefende wissen-
schaftliche Forschungsarbei-
ten durchführen.

8. Der Erlass SAR 531.200
(Gesetz über die Gewährleis-
tung der öffentlichen Sicher-
heit [Polizeigesetz, PolG] vom 
6. Dezember 2005) (Stand 
1. Juli 2013) wird wie folgt ge-
ändert:

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/531.200/de
http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/495.200/de
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Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

§  4
Aufgaben der Gemeinden

1 Die Gemeinden gewährleis-
ten nach Massgabe von § 19 
die lokale Sicherheit auf dem 
Gemeindegebiet.

2
Die lokale Sicherheit umfasst

a) die Gewährleistung der öf-
fentlichen Sicherheit, Ruhe 
und Ordnung,

b) das Sicherstellen der dau-
ernden Einsatzbereitschaft 
von Polizeikräften oder eines 
Pikettdienstes,

c) die Überwachung und Kon-
trolle des ruhenden Stras-
senverkehrs auf dem ganzen 
Gemeindegebiet sowie des 
fliessenden Strassenver-
kehrs innerorts und auf Ge-
meindestrassen ausserorts,

d) verwaltungspolizeiliche Auf-
gaben.
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Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

3
Die Kantonspolizei kann in 

Ausnahmefällen durch Verein-
barung geeigneten Polizei-
korps der Gemeinden gegen 
kostendeckende Entschädi-
gung kriminalpolizeiliche Auf-
gaben übertragen, sofern die 
Gemeinde die Aufgaben ge-
mäss Absatz 2 umfassend 
erfüllt und die notwendigen 
personellen Kräfte zur Verfü-
gung stehen.

3
Die Kantonspolizei kann __ 

durch Vereinbarung geeigne-
ten Polizeikorps der Gemein-
den __ kriminalpolizeiliche 
Aufgaben übertragen, sofern 
die Gemeinde die Aufgaben 
gemäss Absatz 2 umfassend 
erfüllt und die notwendigen 
personellen Kräfte zur Verfü-
gung stehen.

4 Der Grosse Rat legt den In-
halt der lokalen Sicherheit und 
den Katalog der übertragbaren 
Aufgaben abschliessend durch 
Dekret fest.

9. Der Erlass SAR 673.100
(Gesetz über die Gebäudever-
sicherung [Gebäudeversiche-
rungsgesetz, GebVG] vom 
19. September 2006) (Stand 
1. Januar 2013) wird wie folgt 
geändert:

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/673.100/de
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Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

§  40a
Anschubfinanzierung Hochwasserschutz

1 Als Anschubfinanzierung zur 
Umsetzung der Gefahrenkar-
ten leistet die Aargauische 
Gebäudeversicherung wäh-
rend 10 Jahren seit Inkrafttre-
ten dieser Bestimmung Beiträ-
ge aus dem Fonds zur Verhü-
tung von Elementarschäden 
im Gesamtumfang von 
Fr. 30 Mio. an neue Schutz-
massnahmen des übergeord-
neten Hochwasserschutzes 
von Kanton und Gemeinden.

10. Der Erlass SAR 713.100
(Gesetz über Raumentwick-
lung und Bauwesen [Bauge-
setz, BauG] vom 19. Janu-
ar 1993) (Stand 1. August 
2013) wird wie folgt geändert:

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/713.100/de
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Abweichende Anträge der 
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Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

§  54a
Kommunaler Gesamtplan Verkehr

1 Die Gemeinde kann das Ver-
kehrsaufkommen in einem 
Kommunalen Gesamtplan 
Verkehr mit den Verkehrska-
pazitäten und der Siedlungs-
entwicklung abstimmen. Er 
wird vom Gemeinderat be-
schlossen, vom zuständigen 
Departement genehmigt und 
ist behördenverbindlich.

2 Ein Kommunaler Gesamtplan 
Verkehr ist erforderlich, wenn 
ein Parkleitsystem eingeführt, 
die Anzahl Parkfelder in einem 
Gebiet über § 56 hinaus be-
grenzt oder eine Bewirtschaf-
tung der Parkfelder auf pri-
vatem Grund vorgeschrieben 
werden soll. Begrenzung und 
Bewirtschaftung werden in 
einem Nutzungsplan umge-
setzt.
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Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

3
Im Interesse der überkom-

munalen Abstimmung und zur 
Gewährleistung der Funktions-
fähigkeit des kantonalen 
Strassennetzes kann der Re-
gierungsrat den Gemeinderat 
zum Erlass eines mit den 
Zentrums- und Nach-
bargemeinden abgestimmten 
Kommunalen Gesamtplans 
Verkehr verpflichten.

4 Der Kanton unterstützt die 
Erarbeitung des Kommunalen 
Gesamtplans Verkehr durch 
Beiträge. Der Grosse Rat be-
stimmt durch Dekret Vor-
aussetzungen und Höhe der 
Beitragsleistungen.

4 Aufgehoben.

§  122
Finanzierung

1 Die Eigentümer der Gewäs-
ser tragen grundsätzlich die 
Kosten der baulichen Mass-
nahmen und des Unterhalts.



- 28 -

Geltendes Recht
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Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

2
An die dem Kanton aus dem 

Wasserbau an seinen Bächen 
und aus deren Unterhalt sowie 
aus Massnahmen des Was-
serhaushaltes erwachsenden 
Kosten haben die Gemeinden 
nach Massgabe der Verursa-
chung und der Interessen Bei-
träge von 20 bis 60 Prozent zu 
leisten. Können sich Kanton 
und Gemeinden über die Bei-
träge nicht einigen, so ent-
scheidet der Grosse Rat.

2
An die dem Kanton aus dem 

Wasserbau an seinen Bächen 
und aus deren Unterhalt sowie 
aus Massnahmen des Was-
serhaushalts erwachsenden 
Kosten haben die Gemeinden 
__ Beiträge von 75 Prozent zu 
leisten. Die Aufteilung unter 
mehreren betroffenen Ge-
meinden erfolgt nach Massga-
be des Nutzens.

3 Die Gemeinden können in 
ihren Abwasserreglementen 
die Finanzierung der Beiträge 
durch die Abwasserkasse vor-
sehen.

§  169
Übergangsrecht

1 Die im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Rechtsänderung 
vom 10. März 2009 hängigen 
Baugesuche werden nach bis-
herigem Recht beurteilt.

2 …
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Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

3
Der Regierungsrat erlässt ein 

Reglement über Ersatzabga-
ben für die Befreiung von der 
Parkplatzerstellungspflicht, 
das in Gemeinden, die noch 
kein eigenes Reglement erlas-
sen haben, bis zu dessen In-
krafttreten Anwendung findet.

4
Die nach bisherigem Recht 

festgelegte Pflicht, sich an der 
Finanzierung künftig zu erstel-
lender Gemeinschaftsanlagen 
oder öffentlicher Abstellplätze 
zu beteiligen, wird von den 
Gemeinden in eine Ersatzab-
gabe umgewandelt. Beteili-
gungspflichten, die vor mehr 
als 25 Jahren rechtskräftig 
festgesetzt worden sind, gel-
ten als erloschen.

5 …

6 Die vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes von den Gemeinden 
erlassenen Reglemente über 
Grundeigentümerbeiträge und 
Gebühren bleiben in Kraft, so-
weit sie ihm inhaltlich nicht 
widersprechen.
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Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

7
Die Einwendungs- und Be-

schwerdeberechtigung von 
regionalen Organisationen 
gemäss § 4 Abs. 4 bleibt ab 
Inkraftsetzung dieses Geset-
zes nach bisheriger Recht-
sprechung bis zum Erlass 
eines entsprechenden Dekrets 
durch den Grossen Rat beste-
hen.

8
Bis die Ausnützungsziffer 

nach bisherigem Recht durch 
einen interkantonal harmoni-
sierten Baubegriff ersetzt und 
die vom Regierungsrat für die 
Anpassung der kommunalen 
Bau- und Nutzungsordnungen 
festgesetzte Frist abgelaufen 
ist, bleiben die Gemeinden 
befugt vorzusehen, dass 
Dach- und Untergeschosse bei 
der Berechnung der Ausnüt-
zungsziffer nicht berücksichtigt 
werden.

9 Gesuche für Beiträge ge-
mäss § 54a Abs. 4, die innert 
einem Jahr nach dessen Auf-
hebung zusammen mit der 
Offerte des beauftragten Büros 
beim Kanton eingereicht wor-
den sind, werden nach altem 
Recht beurteilt.
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Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …
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Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
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10
Die Höhe des Gemeindebei-

trags gemäss § 122 Abs. 2 
bestimmt sich nach bisherigem 
Recht, wenn mit der Ausfüh-
rung der Arbeiten vor Inkraft-
treten der Rechtsänderung 
vom XX.XX.XXXX begonnen 
worden ist.

11. Der Erlass SAR 764.100
(Wassernutzungsgesetz 
[WnG] vom 11. März 2008) 
(Stand 1. Januar 2013) wird 
wie folgt geändert:

§  32
Wasserzins

1 Die Nutzungsberechtigten 
haben einen alljährlichen 
Wasserzins im Rahmen des 
Bundesrechts zu bezahlen. 
Der Grosse Rat regelt den 
Wasserzins durch Dekret.

2 Mindestens 10 % des jährli-
chen Wasserzinsertrags sind 
für die Renaturierung, Vernet-
zung und ökologische Aufwer-
tung der Gewässer zu ver-
wenden.

2 Mindestens 5 % des jährli-
chen Wasserzinsertrags sind 
für die Renaturierung, Vernet-
zung und ökologische Aufwer-
tung der Gewässer zu ver-
wenden.

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/764.100/de
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12. Der Erlass SAR 781.200
(Einführungsgesetz zur Bun-
desgesetzgebung über den 
Schutz von Umwelt und Ge-
wässer [EG Umweltrecht, 
EG UWR] vom 4. Septem-
ber 2007) (Stand 1. März
2013) wird wie folgt geändert:

§  18
Kantonsbeiträge

1 Der Kanton leistet an die 
Kosten der Erstellung und 
Überarbeitung der GEP und 
VGEP Beiträge in der Höhe 
von 20 % der Planerstellungs-
kosten.

1 Aufgehoben.

2 Der Kanton kann sich an den 
Kosten für besondere Unter-
suchungen und Planungen, 
welche die Siedlungsentwäs-
serung betreffen, bis maximal 
50 % beteiligen, wenn dies in 
seinem Interesse liegt.

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/781.200/de
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

§  43a
Kantonsbeiträge gemäss § 18 Abs. 1

1 Kantonsbeiträge gemäss 
§ 18 Abs. 1 werden nach bis-
herigem Recht zugesprochen, 
wenn vor Inkrafttreten der 
Rechtsänderung vom 
XX.XX.XXXX das Beitragsge-
such gestellt oder der Grund-
satzentscheid bezüglich Bun-
desbeiträge ergangen ist.

13. Der Erlass SAR 831.300
(Gesetz über Ergänzungsleis-
tungen zur Alters-, Hinterlas-
senen- und Invalidenversiche-
rung im Kanton Aargau [Er-
gänzungsleistungsgesetz Aar-
gau, ELG-AG] vom 26. Ju-
ni 2007) (Stand 1. Janu-
ar 2013) wird wie folgt geän-
dert:

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/831.300/de
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Gesetz über Ergänzungs-
leistungen zur Alters-, 
Hinterlassenen- und Inva-
lidenversicherung im 
Kanton Aargau

(Ergänzungsleistungsge-
setz Aargau, ELG-AG)

vom 26. Juni 2007

(Stand 1. Januar 2013)

Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau,

gestützt auf § 39 der Kantons-
verfassung sowie die Art. 10 
Abs. 2, 14 und 21 des Bun-
desgesetzes über Ergän-
zungsleistungen zur Alters-, 
Hinterlassenen- und Invaliden-
versicherung (ELG) vom 
6. Oktober 2006 1),

gestützt auf § 39 der Kantons-
verfassung sowie die Art. 10 
Abs. 2, 11 Abs. 2, 14 und 21 
des Bundesgesetzes über Er-
gänzungsleistungen zur Alters-
, Hinterlassenen- und Invali-
denversicherung (ELG) vom 
6. Oktober 2006 2),

beschliesst:

                                                  
1)

SR 831.30
2)

SR 831.30

http://www.lexfind.ch/link/Bund/831.30/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/831.30/de
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vom …

§  2a
Vermögensverzehr

1 Der als Einnahme anzurech-
nende Vermögensverzehr wird 
bei Altersrentnerinnen und 
Altersrentnern in Heimen oder 
Spitälern auf einen Fünftel 
festgelegt.

II.

Der Regierungsrat bestimmt 
das Inkrafttreten der Änderun-
gen unter Ziff. I.

Aarau,

Präsident des Grossen Rats

Protokollführerin


